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99/06 See- und Binnenschifffahrt 

Text 

Artikel XIX. 

Die von den Uferstaaten eingeführten Zölle, Verzehrungs- und sonstigen Abgaben, denen die Waren 
aus Anlaß ihrer Ein- oder Ausladung in den Häfen oder an den Länden der Donau unterliegen, sind ohne 
Unterschied der Flagge und derart einzuheben, daß die Schiffahrt in keiner Weise behindert wird. 

Die Zollgebühren dürfen die an den anderen Zollgrenzen des beteiligten Staates für Waren gleicher 
Art, gleicher Herkunft und gleicher Bestimmung erhobenen Gebühren nicht übersteigen. 
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